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Telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter 
des Amtes und Öffnungszeiten

Telefonnummer: 03834/8951-0
Faxnummer: 03834/8951 -99 und 8951-49

LVB 895110 Frau Dr. Haack
Sekretariat 895111 Frau Köpnick

Hauptamt:
Schulen/Versicherungen 895143 Frau Mittag
Lohn/Gehalt 895113 Frau Baumgard
Protokollbüro 895114 Frau Buutz
Standesamt 895115 Frau Lamp

Ordnungsamt:
Leiter 895120 Herr Burgas
Sachbearbeiter 895121 Herr Falk
Meldestelle 895122 Frau Rockoff
Wohngeldstelle 895123 Frau Krey
Fax 895129

Bauamt:
Leiter 895130 Frau Neumann
Sachbearbeiter 895131 Herr Gaedtke
Sachbearbeiter 895132 Frau Keil
Liegenschaften 895133 Frau Volkmer
Pachten
Fax 895139

Kämmerei:
Leiter 895140 Frau Schröter
Sachbearbeiterin 895141 Frau Sametzki
Steuerangelegenheiten 895142 Frau Termünde
Wasser- und Boden-
verband/Mieten
Sachbearbeiterin 895118 Frau Seelmann
Kita/Tagesmütter 895144 Frau Seefeldt

Kassenleiter 895150 Frau Walz
Sachbearbeiter 895151 Frau Kaulfuß
Vollstreckung 895152 Frau Zahn

Öffnungszeiten des Amtes
Dienstag: 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: -                                     13.00 bis 17.00 Uhr

Impressum
Mitteilungsblatt des Amtes Landhagen mit öffentlichen 

Bekanntmachungen der Amtsverwaltung
Die Heimat- und Bürgerzeitung erscheint alle 4 Wochen und wird kostenlos an  alle
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Verantwortlich für den außeramtlichen Teil und den Anzeigenteil: 
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kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehen-
de Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Das amtliche Mitteilungsblatt kann gegen Porto- und Versandkosten in der Presse-
stelle der Verwaltung auf Antrag abonniert werden. Vom Kunden vorgebene HKS-Far-
ben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-Farben gemischt. Dabei können
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men. Diesbezügliche Beanstandungen verp”ichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Gra“ken,
Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung des Urhebers.
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Gemeinde Neuenkirchen 
Der Bürgermeister

Beschluss
Beschluss - Nr. NEU/060/2010

1. Nachtragshaushaltssatzung 2010

Die Gemeindevertretung beschloss am 18.05.2010 It. § 50 KV M-V
folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht vermindert und damit der
um um Gesamtbetrag des

Haushaltsplanes
einschl. der Nachträge
gegenüber nunmehr
bisher festge-

setzt auf

EUR EUR EUR EUR

1. im Verwaltungs-
haushalt
die Einnahmen 15.100 2.222.900 2.238.000
die Ausgaben 21.200 2.456.700 2.435.500

2. im Vermögens-
haushalt
die Einnahmen 189.900 1.393.800 1.203.900
die Ausgaben 189.900 1.393.800 1.203.900

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag 

der Kredite von bisher 280.700 EUR
auf 393.800 EUR

davon für Zwecke der 
Umschuldung von bisher 0 EUR

auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungs-
ermächtigungen von bisher 0 EUR

auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der 

Kassenkredite von bisher 233.800 EUR
auf 223.800 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuer bleiben unverändert.

Durch die Landrätin des Landkreises Ostvorpommern als untere
Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Genehmigung des Gesamtbetra-
ges der Kredite i. H. v. 393.800 EUR am 03.06.2010 genehmigt.

Neuenkirchen, 08.06.2010

gez. Riechert
Bürgermeister

Der Beschluss wird gemäß § 48 KV M-V bekannt gemacht. Die
Nachtragssatzung und Anlagen liegen öffentlich im Amt Landha-
gen, Zimmer 1.06, zu den Öffnungszeiten aus.

Gemeinde Mesekenhagen 
Der Bürgermeister

Beschluss MES/017/2010

Die Gemeindevertretung hat auf der Sitzung am 07.06.2010 fol-
genden Beschluss gefasst:

Beschluss:
Aufgrund des § 61 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern beschließt die Gemeindevertretung nachfolgendes Ergeb-
nis der Jahresrechnung 2009:

Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 1.278.990,85  
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 411.437,14  
+ neue Haushaltseinnahmereste VMH 0,00  
Abgang alte Haushaltseinnahmereste 0,00  
Abgang alter Kasseneinnahmereste VWH 2.045,74  
Summe bereinigter Soll-Einnahmen 1.688.382,25  

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 1.276.945,11  
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 398.272,24  
Darin enthalten Überschuss nach § 
39 Abs. 3 GemHVO 
VMH 211.209,70  
+ neue Haushaltsausgabereste (VWH) 14.837,77  
- Abgang alter Haushaltsausgabereste (VMH) 1.672,87  
- Abgang aller Kassenausgabereste (VWH) 0,00  
Summe bereinigter Soll-Ausgaben 1.688.382,25  

Unterschied 0,00  

Abstimmungsergebnis:
Mitgliederanzahl der Gemeindevertretung: 11
davon anwesend: 9
Ja - Stimmen: 9
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Von der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfas-
sung M-V war keiner ausgeschlossen.

gez. Nehls gez. Seidlein

Mitglied der Gemeindevertretung Bürgermeister

Der Beschluss wird gemäß § 48 KV M-V bekannt gemacht. Die
Jahresrechnung 2009 und die Anlagen können innerhalb des fol-
genden Monats auf die Bekanntmachung zu den Öffnungszeiten im
Amt Landhagen, Theodor Kömer Str. 36, 17498 Neuenkirchen,
Zimmer 1.06 eingesehen werden.

Gemeinde Mesekenhagen 
Der Bürgermeister

Beschluss MES/018/2010 

Die Gemeindevertretung hat auf der Sitzung am 07.06.2010 fol-
genden Beschluss gefasst:

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt nach § 61 Absatz 3 Kommu-
nalverfassung Mecklenburg-Vorpommern dem Bürgermeister für
das Haushaltsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen.
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Abstimmungsergebnis:
Mitgliederanzahl der Gemeindevertretung: 11
davon anwesend: 8
Ja - Stimmen; 8
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Von der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfas-
sung M-V war der Bürgermeister Herr Seidlein ausgeschlossen.

gez. R. Lüdicke gez. St. Nehls
Mitglied der Gemeindevertretung 1. stellv. Bürgermeisterin

Gemeinde Wackerow 
Der Bürgermeister

Beschluss WAC/024/2010

Die Gemeindevertretung hat auf der Sitzung am 23.06.2010 fol-
genden Beschluss gefasst:

Beschluss:
Aufgrund des § 61 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern beschließt die Gemeindevertretung nachfolgendes Ergeb-
nis der Jahresrechnung 2009:

Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:
Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 1.192.548,75  
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 171.290,44  
+ neue Haushaltseinnahmereste 0,00  
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste 0,00  
- Abgang alter Kasseneinnahmereste VWH 46,94  
Summe bereinigter Soll-Einnahmen 1.363.792,25  

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 3.103.199,12  
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 162.002,82  
Darin enthalten Überschuss nach § 39 
Abs. 3 GemHVO 
VMH 0,00  
+ neue Haushaltsausgabereste (VMH) 12.070,79  
- Abgang alter Haushaltsausgabereste (VMH) 2.783,17  
- Abgang alter Kassenausgabereste (VWH) 0,00  
Summe bereinigter Soll-Ausgaben 3.274.489,56  

Unterschied - 1.910.69731  

Abstimmungsergebnis:
Mitgliederanzahl der Gemeindevertretung: 11
davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

Von der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfas-
sung M-V war keiner ausgeschlossen.

gez. Tietze gez. Hering 
Mitglied der Gemeindevertretung Bürgermeister

Der Beschluss wird gemäß § 48 KV M-V bekannt gemacht. Die
Jahresrechnung 2009 und die Anlagen können innerhalb des fol-
genden Monats auf die Bekanntmachung zu den Öffnungszeiten im
Amt Landhagen, Theodor-Körner-Str. 36, 17498 Neuenkirchen,
Zimmer 1.06 eingesehen werden.

Amt Landhagen Beschluss-Nr.: LEV/012/2010 
Hauptamt Datum: 26.05.2010

Gemeindevertretung Levenhagen - öffentlich

Beschluss

Beratungsgegenstand:
Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Leven-
hagen

Beschluss
Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Geschäftsord-
nung der Gemeindevertretung Levenhagen. Sie tritt nach Bekannt-
machung in Kraft.

Begründung/Stellungnahme:
Über die Geschäftsordnung ist beraten worden.
Im § 4 Absatz 4 der Geschäftsordnung ist eine Regelung zum Ver-
sandt von Beschlussvorlagen mit großem Daten- und Informations-
umfang im Einzelfall getroffen worden.

Die Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab: 
7 Mitglieder gesamt 
6 davon anwesend 
6 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 
0 Stimmenthaltungen

Von der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfas-
sung M-V ausgeschlossen war/en: keiner 

Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Levenhagen

§ 1 
Sitzungen der Gemeindevertretung
(1) Die Gemeindevertretung wird vom Bürgermeister als Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung einberufen, so oft es die Geschäftsla-
ge erfordert, mindestens jedoch einmal im Vierteljahr.
(2) Die Ladungsfrist für die ordentliche Sitzung beträgt sieben Tage,
für Dringlichkeitssitzungen drei Tage. Die Dringlichkeit ist in der
Einladung zu begründen.

§ 2 
Teilnahme
(1) Wer aus wichtigen Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen
kann, verspätet kommt oder eine Sitzung vorzeitig verlassen muss,
hat dies dem Bürgermeister mitzuteilen.
(2) Verwaltungsangehörige nehmen auf Weisung des Amtsvorste-
hers an den Sitzungen teil. Ihnen kann der Bürgermeister das Wort
erteilen.
(3) Sachverständige können mit Zustimmung der Gemeindevertre-
tung beratend teilnehmen.
(4) Mitglieder von Ausschüssen können als Zuhörer an den nicht öf-
fentlichen Beratungen der Gemeindevertretung in Angelegenheiten
teilnehmen, bei denen sie vorher bereits beratend mitgewirkt haben.
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§ 3 
Medien
(1) Die Vertreter der Medien sind zu den öffentlichen Sitzungen der
Gemeindevertretung einzuladen. Die Einladung enthält Ort, Tag
und Stunde der Sitzung und die Tagesordnung. Vertreter der Me-
dien können Beschlussvorlagen und Anträge für die Beratungs-
punkte erhalten, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden.
(2) Vertretern der Medien sind besondere Plätze zuzuweisen.

§ 4 
Beschlussvorlagen und Anträge
(1) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sol-
len, müssen dem Bürgermeister spätestens zwei Wochen vor der
Sitzung der Gemeindevertretung in schriftlicher Form vorgelegt
werden. Dies gilt nicht für Angelegenheiten, die sich in der Aus-
schussberatung be�nden.
(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer und klarer Form abzufas-
sen. Sie sind zu begründen.
(3) In den Beschlussvorlagen und deren Erläuterungen sind perso-
nenbezogene Angaben nur dann aufzunehmen, wenn sie für die
Vorbereitung der Sitzung und die Entscheidung erforderlich sind. 
(4) Beschlussvorlagen mit großen Daten- und Informationsumfang
können im Einzelfall per Mail oder/bzw. CD-ROM an die Gemeinde-
vertreter und sachkundigen Einwohner versandt werden. Hierüber ist
vorab zu informieren. Der § 29 Abs. 3 Satz 3 der Kommunalverfas-
sung M-V gilt entsprechend. Es ist zusätzlich sicherzustellen, dass ein
Exemplar in Papierform im Amt Landhagen zur Verfügung steht.

§ 5 
Tagesordnung
(1) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinrei-
chend Aufschluss geben, personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich
nicht enthalten sein. Soweit diese nach der Hauptsatzung in nicht öffentli-
cher Sitzung behandelt werden soll, sind sie in der Tagesordnung als nicht
öffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Die Beratungspunkte sind
so zu umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt.
(2) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit
Zustimmung der Mehrheit aller Gemeindevertreter die Tagesordnung um
besonders dringende Angelegenheiten erweitern, die keinen Aufschub
bis zur nächsten Sitzung dulden. Mit einfacher Mehrheit können Angele-
genheiten, die noch nicht beschlussreif sind, von der Tagesordnung ab-
gesetzt oder kann die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte geändert
werden. Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter oder
dem Bürgermeister beantragt worden sind, können nicht gegen den
Willen der Antragsteller von der Tagesordnung abgesetzt werden.

§ 6 
Sitzungsablauf
(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretungen sind grundsätzlich in
folgender Reihenfolge durchzuführen:
a) Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
b) Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit
c) ˜nderungsanträge zur Tagesordnung
d) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sit-

zung der Gemeindevertretung
e) Informationen des Wehrführers, Gemeindearbeiters und Bericht

des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde
f) Einwohnerfragestunde
g) Abwicklung der Tagesordnungspunkte 
h) Schließen der Sitzung.
(2) Die Sitzungen werden vom Bürgermeister beendet, sollten aber
spätestens um 22.00 Uhr beendet sein, sofern keine dringenden oder
nur einzelne Angelegenheiten noch auf der Tagesordnung stehen.

§ 7 
Worterteilung
(1) Mitglieder der Gemeindevertretung, die zur Sache sprechen
wollen, haben sich bei dem Bürgermeister durch Handzeichen zu
Wort zu melden.

(2) Der Bürgermeister erteilt das Wort nach der Reihenfolge der
Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten
hiervon abgewichen wird. Jeder darf nur zweimal zur Sache eines
Tagesordnungspunktes sprechen.
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf
sich nur auf den in der Beratung be�ndlichen Tagesordnungspunkt be-
ziehen. Diese Wortmeldung hat durch Anheben beider Hände zu er-
folgen. Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen werden.
(4) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der
Beratung zuerteilen. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene
Ausführungen richtigstellen und persönliche Angriffe abwehren, die
während der Beratung gegen den Sprecher erfolgen. Die Redezeit
beträgt höchstens 3 Minuten.
(5) Bei der Behandlung von Anträgen oder Beschlussvorlagen ist
auf Verlangen erst dem Einbringer das Wort zu erteilen.

§ 8 
Ablauf der Abstimmung
(1) Über Anträge wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlan-
gen ist vor der Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der Bürger-
meister stellt fest, ob die Mehrheit erreicht ist. Bei Satzungen und
Wahlen stellt er die Anzahl der Mitglieder fest, die
a) dem Antrag zustimmen
b) den Antrag ablehnen oder
c) sich der Stimme enthalten
und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt.
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung
vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.
(2) Liegen zu den Tagesordnungspunkten ˜nderungs- und Ergänzungs-
anträge vor, wird zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am
weitesten abweicht. Bei ˜nderungs- und Ergänzungsanträgen mit �nan-
ziellen Auswirkungen haben diese den Vorrang. In Zweifelsfällen ent-
scheidet über die Einordnung dieser Anträge der Bürgermeister.

§ 9 
Wahlen
(1) Soweit eine Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl er-
folgt, wird das Verhältnis zwischen den Fraktionen bzw. Zählge-
meinschaften dadurch ermittelt, dass die Anzahl der Stimmen für den
Wahlvorschlag der jeweiligen Fraktion oder Zählgemeinschaft nachein-
ander durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. geteilt wird und die Sitzverteilung nach
den so ermittelten Höchstzahlen erfolgt (alternativ: dass die Stimmen für
die Wahlvorschläge jeweils mit der Anzahl der zu wählenden Sitze
multipliziert und durch die Anzahl der abgegebenen Stimmen dividiert
werden). Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los.
(2) Bei Wahlen werden aus der Mitte der Gemeindevertretung zwei
Stimmzähler bestimmt
(3) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden.
(4) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Gemeindever-
tretung diese in einem Wahlgang wählen, falls kein Gemeindever-
treter widerspricht.

§ 10 
Ordnungsmaßnahmen
(1) Der Bürgermeister der Gemeindevertretung kann Redner, die
vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache rufen.
(2) Gemeindevertretungsmitglieder, die die Ordnung verletzen oder
gegen Gesetz oder die Geschäftsordnung verstoßen, sind vom Bür-
germeister zur Ordnung zu rufen. Nach dreimaligem Ordnungsruf
kann der Bürgermeister einen Sitzungsausschluss verhängen.
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(3) Gemeindevertretungsmitglieder, die zur Ordnung gerufen wer-
den oder gegen die ein Sitzungsausschluss verhängt wird, können
binnen einer Woche einen schriftlich begründeten Einspruch erhe-
ben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
zu setzen.

§ 11 
Ordnungsmaßnahmen gegen Zuhörer
(1) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder
Ordnung und Anstand verletzt oder versucht, die Beratung und Ent-
scheidung der Gemeindevertretung auf sonstige Weise zu beein-
�ussen, kann vom Bürgermeister nach vorheriger Ermahnung aus
dem Sitzungssaal verwiesen werden.
(2) Der Bürgermeister kann nach vorheriger Ermahnung den Zuhö-
rerraum bei störender Unruhe räumen lassen, wenn die störende
Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.

§ 12 
Fraktionen und Zählgemeinschaften
(1) Die Bildung von Fraktionen ist unverzüglich dem Bürgermeister
anzuzeigen. Jegliche Veränderungen in der Fraktionsmitgliedschaft
sind von den jeweiligen Gemeindevertretern ebenfalls dem Bürger-
meister anzuzeigen.
(2) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fraktionen und
Einzelbewerbem sind ebenfalls unverzüglich dem Bürgermeister der
Gemeindevertretung anzuzeigen. Zählgemeinschaften zwischen
verschiedenen Fraktionen sind unzulässig.

§ 13 
Niederschrift
(1) Über jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Die Sitzungsniederschri� muss enthalten:
a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung
b) Name der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemein-

devertretung
c) Name der anwesenden Verwaltungsvertreter, der geladenen

Sachverständigen und Gäste
d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
e) Feststellung der Beschlussfähigkeit
f) Anfragen der Gemeindevertretungsmitglieder
g) die Tagesordnung
h) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung 
i) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Be-

schlüsse und Ergebnisse der Abstimmungen 
j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung
k) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
l) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindevertretungsmitglieder. 
Über die Beratung und Beschlussfassung zu nicht öffentlichen Tagesord-
nungspunkten ist eine gesonderte Anlage zu fertigen, die der Nieder-
schrift beizufügen ist. Personenbezogene Angaben sind nur aufzuneh-
men, wenn sie für die Durchführung des Beschlusses erforderlich sind.
(2) Die Sitzungsniederschrift ist vom Bürgermeiser und vom Schrift-
führer zu unterzeichnen und soll spätestens zur nächsten Sitzung
den Mitgliedern der Gemeindevertretung vorliegen.
(3) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über den öffentlichen Teil der
Sitzungen der Gemeindevertretung ist den Einwohnern zu gestatten.
(4) Die Sitzungsniederschrift ist in der darauf folgenden Sitzung der
Gemeindevertretung zu billigen, über Einwendungen und ˜nderun-
gen ist abzustimmen.

§ 14 
Anträge zur Geschäftsordnung
(1) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das
Verfahren der Behandlung des Beratungsgegenstandes, nicht auf
die Sache beziehen.
(2) Zu den Anträgen zur Geschäftsordnung gehören insbesondere:
a) Antrag auf ˜nderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes
c) Antrag auf Vertagung
d) Antrag auf Ausschussüberweisung
e) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung
f) Antrag auf Redezeitbegrenzung
g) Antrag auf Schluss der Aussprache
h) Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung
i) Antrag auf namentliche Abstimmung
j) sonstige Anträge zum Abstimmungsablauf
k) Antrag auf geheime Wahl
(3) Anträge zur Geschäftsordnung gehen Sachantragen vor. Sind
mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, so wird zuerst
über den Antrag abgestimmt, welcher der Weiterbehandlung am
weitesten widerspricht. Bei einem Antrag auf Redezeitbegrenzung
hat der Bürgermeister vor der Abstimmung die bereits vorliegenden
Wortmeldungen bekannt zu geben.
(4) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen nur von Gemeindevertretungsmit-
gliedern gestellt werden, die sich nicht bereits zur Sache geäußert haben.

§ 15 
Ausschusssitzungen
(1) Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gilt sinngemäß
für die Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindevertretung.

§ 16 
Datenschutz
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse,
die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zu-
gang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogenen Daten
enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche
Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung
dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die allei-
ne oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu ei-
ner bestimmbaren natürlichen Person ermöglichen.
Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und
sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personen-
bezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterla-
gen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.
(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung
über den Inhalt an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang
bei Verhinderung an den Stellvertreter ist nicht zulässig. 
Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei bzw.
Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gemeinde-
vertretung oder dem jeweilig zuständigen Ausschuss Zugang zu
den vertraulichen Unterlagen erhalten.
(3) Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten bzw. zu löschen,
wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.
Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in
Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzu-
nehmen, wenn die Niederschrift über die Sitzung, in der der jewei-
lige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, geneh-
migt ist. Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens fünf
Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei einem Ausscheiden aus
der Gemeindevertretung oder einem Ausschluss sofort, dauerhaft
zu vernichten bzw. zu löschen.

§ 17
Auslegung/Abweichung und ˜nderung der Geschäftsordnung
(1) Zweifelhafte Fragen über die Geschäftsordnung im Einzelfall
entscheidet der Bürgermeister. Er kann sich mit seinen Stellvertre-
tern beraten.



Nr. 07/2010 � 7 � Landhagen

(2) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelnen abgewichen wer-
den, wenn kein Gemeindevertreter widerspricht und keine anderen
rechtlichen Bestimmungen dem entgegenstehen.
(3) ˜nderungen dieser Geschäftsordnung sind mit einfacher Mehr-
heit möglich.

§ 18 
Inkrafttreten
(1) Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Levenhagen, den 

Bekanntmachung nach § 3a Satz 2,
2. Halbsatz des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
Vom 04.09.2007

Die Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Derse-
kow hat den Antrag gestellt, die im Maßnahmenplan Teil VII darge-
stellten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im genannten
Bodenordnungsverfahren im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes zu
bauen.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern als Genehmigungsbehörde hat eine all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c des UVPG in Ver-
bindung mit Nummer 16.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) durchgeführt.
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorhaben
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.
Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig
anfechtbar.
Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in Verbindung mit
dem Flurbereinigungsgesetz entscheiden.

gez. Reimann

Bekanntmachung nach § 3a Satz 2, 
2. Halbsatz des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
Vom 07.06.2010

Die Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Dersekow
hat den Antrag gestellt, die im Maßnahmenplan Teil IX dargestellten
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im genannten Bodenord-
nungsverfahren im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes zu bauen.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern als Genehmigungsbehörde hat eine all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c des UVPG in Ver-
bindung mit Nummer 16.1 der Anlage l des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) durchgeführt.
Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorhaben
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.
Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig
anfechtbar.
Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes in Verbindung mit
dem Flurbereinigungsgesetz entscheiden.

gez. Reimann

Bekanntmachung

Der Wasser- und Bodenverband �Ryck-Ziese� gibt bekannt, dass die Un-
terhaltung (Krautung und Grundräumung) an den Gewässern II. Ordnung,
die in der Unterhaltungslast des Verbandes liegen, in den Gemeinden

Neuenkirchen, Mesekenhagen, Levenhagen, Wackerow, 
Weitenhagen, Hinrichshagen, Dersekow, Diedrichshagen

ab 19. Juli 2010 durchgeführt wird. Die entsprechenden Loskarten
(Unterhaltungsarbeiten farbig markiert) können in der Geschäfts-
stelle des WBV eingesehen werden.
Nach § 27 der Verbandssatzung hat der Grundstückseigentü-
mer/Nutzer den Aushubboden und das Mähgut aus den Gewäs-
sern aufzunehmen, weiter zu bearbeiten bzw. zu verwerten. Zur
Durchführung der notwendigen Arbeiten werden zweckentspre-
chende Maschinen der Firmen:

Rösing Bau AG Müggenhall 
UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH Reinberg

eingesetzt.
Die Grundstückseigentümer/Nutzer haben dafür Sorge zu tragen, dass
diese auf den Grundstücken arbeiten können (§ 28 (3) der Satzung).
Entsprechend § 30 (2) der Satzung bitten wir um Bekanntmachung
in den Gemeinden.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Bekanntmachung des 
Bundeseisenbahnvermögens Bonn

über einen Antrag auf Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung
in der Gemarkung Klein Schönwalde
Das Bundeseisenbahnvermögen Hauptverwaltung Bonn gibt be-
kannt, dass die DB Netz AG; Theodor-Heuss-Allee 7 in 60486
Frankfurt am Main einen Antrag auf Erteilung von Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 i. V. m. Abs. 11
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Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) und § 8 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und
anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung - SachR-DV) vom 20. Dezember
1994 (BGBl. I S. 3900), gestellt hat.
Der Antrag umfasst die Gemarkung Klein Schönwalde, Az: 13
3388/Klein Schönwalde/E
Es wird beantragt, für Anlagen zur Versorgung von Schienenwe-
gen der früheren Reichsbahn mit Strom und Wasser sowie zur Ent-
sorgung des Abwassers solcher Anlagen in der o.g. Gemarkung
das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit ent-
sprechend den
ausliegenden Antragsunterlagen zu bescheinigen.

Die betroffenen Grundstückseigentümer von Flurstücken in der o.
g. Gemarkung der Gemeinde Weitenhagen können den einge-
reichten Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit
vom 22.07.2010 bis einschließlich 24.08.2010
im Amt Landhagen, Theodor-Körner-Straße 36 in 17498 Neuen-
kirchen während der Dienststunden
Montag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Dienstag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

13.00 Uhr bis 14.30 Uhr 
Donnerstag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr einsehen.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen
Gemäß § 9 Abs. 1 Salz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990
bestehenden Energiefortleitungen und Anlagen der Wasserversor-
gung und -entsorgung entstanden. Die durch Gesetz entstandene
Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundstückes erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich
nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von der
Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen darge-
stellt, betroffen ist. 
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann bis zum Ende der Auslegungsfrist im Amt
Landhagen, Theodor-Körner-Straße 36 in 17498 Neuenkirchen
eingereicht werden.

Neuenkirchen, den 14.07.2010

Anlage 3: zum Antrag auf Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung vom 26.05.2010
Antragsteller: Ort: Berlin
DB Services Immobilien GmbH Datum: 26.05.2010
Caroline-Michaelis-Str. 5 - 11 Telefon-Nr; 030/297-57287
10115 Berlin Bearbeiter: Ingrid Barner
namens und Stellenzeichen: FRI-Bln-I 1 Ba
im Auftrag der DB Netz AG Az.: 13 3388/Klein Schönwalde

Amtsgericht: Greifswald 
Grundbuchamt: Greifswald
Gemarkung: Klein Schönwalde
Grundbuchbezirk: Weitenhagen
(Nur bei Abweichung von der Gemarkungsbezeichnung angeben)

Flur Flurstück GB-Blatt Schlüssel-Listen Nr. Bezeichnung der Anlage Art der Dienstbarkeit Schutzstreifenbreite in m
4 18/1 133415-717 2.4 OLM 203-15a mit Schutzstreifen E 5,00
4 23/4 133415-717 2.4 OLM 203-15 mit Schutzstreifen E 5,00
4 14/3 133415-717 2.4 OLM 204-5a mit Schutzstreifen E 5,00

Ausfertigung
Amt für Landwirtschaft Franzburg
- Flurneuordnungsbehörde -
Garthofstraße 17 - 19
D - 18461 Franzburg

AZ: 5433.2-N-19-140 Vorpommersche XVII

Freiwilliger Landtausch Vorpommersche XVII
Gemeinden: Sundhagen; Mesekenhagen, Wackerow 
Kreise: Nordvorpommern; Ostvorpommern

Beschluss über die Einleitung 
eines freiwilligen Landtauschverfahrens

1. Der freiwillige Landtausch wird nach §§ 54 und 55 des Land-
wirtschaftsanpassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224),
angeordnet und durchgeführt.

2. Diesem Verfahren unterliegen nachfolgende Flurstücke:

Gemarkung: Behnkendorf Gemarkung: Behnkendorf
Flur: 4 Flur: 3
Flurstück: 17; Flurstück: 59/6, 59/8, 59/9, 

90/3, 90/13,
93/1, 

108/1, 109/1, 
115/2, 115/3, 
119/2, 119/3;

Gemarkung: Behnkendorf Gemarkung: Hankenhagen
Flur: 1 Flur: 1
Flurstück: 3; Flurstück: 174, 19/1;

Gemarkung: Miltzow Gemarkung: Mannhagen
Flur: 2 Flur: 2
Flurstück: 88/3; Flurstück: 92
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Gemarkung: Engelswacht Gemarkung: Kieshof
Flur: 2 Flur: 3
Flurstück: 92,18; Flurstück: 48/1;

Gemarkung: Mesekenhagen Gemarkung: Mesekenhagen
Flur: 2 Flur: 3
Flurstück: 26/3; Flurstück: 4/2,4/4,4/5, 17, 

19/6,19/9;

Gemarkung: Mesekenhagen Gemarkung: Frätow
Flur: 6 Flur: 1
Flurstück: 5, 25, 26; Flurstück: 15/26;

Begründung:
Die Landtauschpartner haben die Durchführung des freiwilligen
Landtausches beantragt und glaubhaft gemacht, dass dieser sich
verwirklichen lässt. Er dient den Zielen des Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetzes.
Der freiwillige Landtausch kann deshalb angeordnet werden. Seine
Durchführung erweist sich auch im Übrigen nach Abwägung aller
Umstände als zweckmäßig und notwendig.
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind,
die aber zur Teilnahme am Bodenordnungsverfahren berechtigen,
werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten, ge-
rechnet vom ersten Tage der Bekanntmachung dieses Beschlusses,
bei der Flumeuordnungsbehörde anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde in-
nerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann die Flumeuordnungsbehörde
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der
Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechtes muss die Wirkung
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen
sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Einleitungsbeschluss ist als Rechtsbehelf der Wider-
spruch gegeben. Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat, die mit dem ersten Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung beginnt, beim Amt für Landwirtschaft Franzburg, -
Flumeuordnungsbehörde -, Garthofstraße 17 - 19 in 18461 Franz-
burg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Franzburg, den 27.05.2010 

Im Auftrag
gez. Koll LS

Ausgefertigt: Franzburg, 22.06.2010 

Im Auftrag

Bekanntmachung

Der Wasser- und Bodenverband �Untere Tollense/Mittlere Peene�
führt aufgrund seiner satzungsmäßigen Aufgaben und vertragli-
chen Regelungen mit den Baubetrieben in der Zeit

26. Juli bis 31. Dezember 2010

die Unterhaltungsarbeiten an Gewässern und Anlagen II. Ordnung
(Böschungs- und Sohlenkrautung, Deichmahd) durch.
Wir möchten alle Bewirtschafter und Grundstückseigentümer, die
Grundstücke an Verbandsgewässern und Anlagen besitzen, darauf
hinweisen, dass lt. Landeswassergesetz sowie unserer Satzung den
Unterhaltungsbetrieben die ungehinderte Zufahrt zu den Gewäs-
sern und Anlagen gewährt werden muss.
Rechte und P�ichten des Unterhaltungsträgers sowie der Bewirt-
schafter und Eigentümer ergeben sich aus dem § 28, § 29 und §
30 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie des § 61, § 66 und
§ 67 des Landeswassergesetzes (LWG).

Nachfragen können hierzu an den:
Wasser- und Bodenverband
�Untere Tollense/Mittlere Peene�
Anklamer Straße 10
17126 Jarmen
Tel.: 039997/33120
Fax: 039997/331213

gerichtet werden.
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Gemeinde Neuenkirchen 
Der Bürgermeister
im Amt Landhagen

Ausbau der Wampener Straße 3. Bauabschnitt

hier: Vollsperrung im Bereich des 1. Abschnittes von Ortslage
Neuenkirchen bis Kurvenbereich Richtung Wampen vom
06.04.2010 bis 15.08.2010
Der in 2009 begonnene Ausbau des 3. Bauabschnittes der Wam-
pener Straße be�ndet sich inmitten der Ausführung. Zu diesem
Zwecke ist es erforderlich, dass die Ausbaustrecke von Ortslage
Neuenkirchen bis zum Kurvenbereich Richtung Wampen weiterhin
voll gesperrt wird.
Die Umleitung erfolgt, wie bereits mitgeteilt in Wampen über den
ehemaligen LPG-Plattenweg über Leist 2 nach Neuenkirchen. Der
Schulbusverkehr wird durch die Gemeinde Neuenkirchen aufrecht
erhalten. Zu diesem Zweck setzt die Gemeinde Kleinbusse ein, die
zu den üblichen Zeiten verkehren werden.

N. Riechert
Bürgermeister

16.06.2010

Hinweis des Ordnungsamtes

Pflichten der Halter und Führer von Hunden

In letzter Zeit gibt es immer wieder Beschwerden von Bürgern über
frei laufende Hunde und die Verunreinigung von Grünanlagen und
Gewegen durch Hundekot. Auf Grund dessen möchten wir auf die-
sem Wege alle Hälter und Führer von Hunden auf ihre gesetzlichen
P�ichten hinweisen:

1. Leinenzwang
Leinenzwang besteht nur bei Versammlungen, Umzügen, Volksfe-
sten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sowie an Orten mit
großer Menschenansammlung und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Verkaufsstätten oder Tiergärten. Ansonsten darf man seinen Hund
außerhalb des Grundstücks frei laufen lassen, muss aber geistig
und körperlich in der Lage sein, ihn jederzeit so zu beaufsichtigen,
dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden. Das
freilaufen lassen von Hunden außerhalb des Grundstücks ohne
Aufsicht ist verboten. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis
zu 5.000   geahndet werden.

2. Verunreinigungen durch Hundekot
Hundekot gilt als Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes. Das bedeutet, dass die Hinterlassenschaften des Hundes
vom Hundehalter bzw. seinem Führer aufgenommen und ordnungs-
gemäß in die Restabfalltonne entsorgt werden müssen. Entsprechen-
de �Entsorgungstüten� kann man im Fachhandel erhalten.
Die nicht ordnungsgemäße Entsorgung von Hundekot kann mit ei-
ner Geldbuße von bis zu 50.000,00   geahndet werden.

Im Extremfall kann auch ein Vergehenstatbestand nach § 324a
Strafgesetzbuch (Bodenverunreinigung) erfüllt sein, nämlich dann,
wenn der Hund sich z. B. in einer Sandkiste oder auf einem Spiel-
platz entleert. In diesem Fall droht eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jah-
ren oder Geldstrafe.
Hundekot auf öffentlichen Straßen (hierzu zählen auch Geh- und
Radwege, Seitenstreifen, Böschungen etc.) stellt zudem eine über das
übliche Maß hinausgehende Verunreinigung dar. Somit ist jeder Hun-
dehalter dazu verp�ichtet, Kot seines Hundes ohne Aufforderung und
ohne schuldhaftes Verzögern zu beseitigen. Verstöße können mit einer
Geldbuße von bis zu 500,00 bzw. 2.556,46  geahndet werden.
Das Entrichten einer Hundesteuer befreit nicht von vorstehenden
Verp�ichtungen. Bei der Hundesteuer handelt es sich nämlich nicht um
eine Benutzungsgebühr mit der Gegenleistung eines Rechts zur Benut-
zung von Grünanlagen. Gehwegen o. ä. als Hundetoilette, sondern um
eine Abgabe, die das Ausmaß der Hundehaltung begrenzen soll.

Im Interesse aller Hundehalter, denen es auf ein gutes und ver-
ständnisvolles Zusammenleben von Tierhaltern und Nicht-Tierhal-
ter ankommt, sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein,
die Kothaufen des eigenen Hundes zu beseitigen.

Ihr Ordnungsamt

Kinderfest in Dargelin

Was lange währt, wird gut � sagt man oft. So war es diesmal in
Dargelin. Auf Grund von 90 % Fördermittel und nur 10 % Eigenan-
teil der Gemeinde war es möglich, endlich das neue Spiel- und
Klettergerüst einzuweihen.

Angekommen war das Gerät bereits im letzten Jahr, gerade als der
erste Schnee �el. Und weil wir wissen, dass wir davon lange und
reichlich hatten, hieß es mit dem Aufbau warten, warten, warten.
Am 5. Juni aber war das Warten vorbei. Für die Einweihung hat-
ten wir uns den Kindertag ausgesucht und, Petrus sei Dank, war die
ein voller Erfolg. Mit Unterstützung vom Landhaus Dargelin, den
Kameraden der freiwilligen Feuerwehr, der Familie Andreas und
Harriet Wende und den vielen zahlreichen anderen Helfern und
Einwohnern der Gemeinde Dargelin hatten wir ein wunderschönes
Fest. Wir haben dafür unseren schönen Park genutzt, den Herr
Klamm und ABMler in mühevoller Kleinarbeit wieder so schön an-
gelegt haben. Wir wollen den Park auch für weitere Veranstaltun-
gen nutzen, so z. B. zu unserem Sommerfest, das am 14. August
statt�ndet. Für Hilfe, Unterstützung und gute Ideen von Einwohnern
unserer Gemeinde haben wir immer ein offenes Ohr.

Renate Weihrauch
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Achtung! Achtung! Achtung! 

An alle Bürger der Gemeinde Dargelin!

Wir möchten am 14. August 2010 wieder ein Sommerfest durch-
führen. Weil jedoch die �nanziellen Mittel von der Regierung stän-
dig gekürzt werden, müsste Eintritt genommen werden.
Um dies zu verhindern und das Sommerfest aus eigenen Mitteln zu
�nanzieren, veranstalten wir am 24.07.2010 einen Flohmarkt.
Dazu rufen wir alle Bürger auf, was sie entbehren können, oder
vielleicht wegwerfen wollen, oder wovon sie meinen, der Nachbar
könne es noch brauchen, uns zu spenden.

Abgabetermine: 
22. Juli und 23. Juli 
Jeweils 18 bis 20 Uhr

Wenn jemand spenden möchte, aber kein Fahrzeug oder keine Zeit
hat: wir holen es ab. Telefonisch melden : 038356/320

Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales Dargelin

Sportfest

Am 04.06.2010 führte die Grundschule �Lütte Nordlichter� Derse-
kow ihr alljährliches Sportfest durch. Das Wetter war herrlich und
alle kleinen Sportler gut in Form. P�ichtwettkämpfe waren der 50-
m-Lauf, Weitsprung und Schlagballweitwurf.
Ein herausragendes Ergebnis erreichte hier Nina Weinitschke aus
der 4. Klasse.
50 m: 7,8 s
Weitsprung: 3,95 m
Weitwurf: 24,5 m

Außerdem gab es mehrere Wahlstationen wie z. B.: Frisbeezielwurf.
Nach Beendigung der P�icht- und Wahlwettkämpfe waren Fußball-
spiele, Zweifelderballvergleiche und Tauziehwettbewerbe zu absol-
vieren.
Bei der Siegerehrung gab es Urkunden und viele Sachpreise.
Ein besonderer Dank geht an die Schüler des Gymnasiums Gütz-
kow und ihrer Leiterin Frau Unger, die einen großen Anteil am gu-
ten Gelingen des Sportfestes hatten.

Was machen die Tiere bei Regen?

Diese Frage stellten sich die Kinder der Igelgruppe der ILL- Bewe-
gungskita Weitenhagen, als sie am 31.05.2010 zu ihrer Kinder-
tagsfahrt in den Greifswalder Tierpark starteten.
Schon Tage vorher waren sie ganz aufgeregt, freuten sich auf den
Aus�ug und bauten immer wieder mit Bausteinen einen Tierpark.
Sie zählten die Tage und waren am Montag sehr enttäuscht, dass
es regnete. Aber mit wetterfester Kleidung und Picknick im Ruck-
sack der beiden Erzieherinnen K. Braun und K. Szabó ging es
pünktlich los. Im Tierpark angekommen, konnten sie trotz Regen
viele Tiere sehen. Einige wenige steckten nicht mal ihren Kopf aus
dem Bau oder der Höhle. Die Hängebauchschweine waren mit ih-
rem Nachwuchs drinnen geblieben. Um sie beobachten zu können,
war dann Muskelkraft gefordert. Es dauerte eine Weile, bis alle
Kinder hochgehoben waren und die kleinen Schweinchen gesehen
hatten. Die Kängurumutter hatte ihr Junges im Beutel. Neugierig
wie Kinder sind, schaute es auch einmal heraus. Auch bei den
Waschbären und den Affen hatte es Nachwuchs gegeben. Ganz
interessant war für die Kinder auch die Brutstation des Tierparks.
Einige frisch geschlüpfte Küken waren hier zu sehen und auch die
größeren wurden noch im Trockenen gehalten. 
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Im Mäusehaus regte sich aufgrund des Wetters nicht eine Maus.
Sie schienen alle noch zu schlafen, die Kinder konnten nicht mal
ein Mäuseschwänzchen entdecken. 
In der Zooschule machten sie Picknick, aßen die mitgebrachten
Kekse und Gummibärchen und tranken Mineralwasser. Danach
fuhren sie mit den Kleinbussen der Gemeinde Weitenhagen und
des ILL wieder zurück in die Kita.
Trotz des Regens war es für die Kinder ein erlebnisreicher Tag und
sie möchten sich bei den Helfern, dem Bürgermeister der Gemeinde
Weitenhagen für die Bereitstellung des zweiten Busses, den beiden
Fahrern Herrn Krumm und Herrn Schindler und Frau Blum für die
Begleitung bedanken.

K. Braun/K. Szabó

Kleine Forscher - ganz groß

Was haben Batterien, Wind und Bratkartoffeln gemeinsam? Das
haben sich die Vorschulkinder der Kita �Sonnenblume� und die
Kinder des Hortes Dersekow, beides Einrichtungen der Volkssolida-
rität KV OVP e. V. in Anklam, auch gefragt. In einer Forscherwo-
che vom 17.5. - 21.5.2010 wollten sie den Beweis dazu antreten.
Zu dem Thema �Energie steckt überall� ermöglichten die Erziehe-
rinnen und zwei bastelfreudige Väter, mit Hilfe von Experimenten
der Stiftung �Haus der kleinen Forscher�, den Kindern die spieleri-
sche Begegnung mit Naturwissenschaft und Technik. Eifrig waren
die Kinder dabei, mit verschiedenen Materialien und kleinen Ver-
suchsaufbauten die Entstehung von Energie aus Luft, Wasser, Son-
nenlicht und Stärke sichtbar zu machen.
Den größten Spaß hatten die Kinder offensichtlich beim Ausprobieren
des selbstgebauten Wasserrades, als alle mit pitschnassem Gesicht, aber
fröhlich motiviert, die anderen Experimente durchführten. Das kleine For-
scherheft begleitete jedes Kind von Station zu Station und wurde pro
durchgeführtem Experiment mit einem lustigen Stempel versehen.
Als große Überraschung und Erinnerung an diesen aufregenden und
interessanten Tag wurde ein Forscherdiplom an alle Kinder überreicht.
Sicher werden die Kinder noch lange davon berichten und sich bald
wieder so einen Tag zum Experimentieren und Staunen wünschen.

das Erzieher Team der Kita Dersekow

Kindertag in Hinrichshagen

Am Samstag, den 05.06. stand alles bereit zur großen Kindertags-
feier für unsere kleinen Gemeindemitglieder. Die Dörphäuhner hat-
ten das Gemeindehaus geschmückt und viele Spiele vorbereitet,
Preise von den Häuhnern und der Gemeinde standen bereit.
Eis, Kuchen und Bratwurst waren besorgt, wir hatten unsere Bezie-
hungen spielen lassen und den Wettergott um Sonnenschein gebe-
ten, der es auch prompt für die Kids zur Verfügung stellte. 
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Alles war super vorbereitet, die Dörphäuhner standen in den Start-
löchem, wer aber fehlte ... waren die Kinder. Ein paar wenige fanden
mit etwas Verspätung doch noch den Weg zu uns. Kinder und Eltern saßen
gemütlich bei herrlichem Sonnenschein bei Kaffee, Kuchen und Eis mit den
Häuhnern zusammen. Da zahlenmäßig nur eine kleine Gruppe kam, ver-
legten wir das Kaffeekränzchen an die frische Luft, in die Sonne.
Nach der Stärkung hatten die Kinder viel Spaß beim Dosensprit-
zen, Dartzielwurf, Memory und einer Tombola.
Da nur wenige Kinder zur Feier kamen, wurden die Eltern mit ein-
bezogen und hatten so auch ihre Freude.
Am lustigsten fanden Kinder, wie Eltern die Kübelspritze, welche
uns die Feuerwehr Hinrichshagen zur Verfügung stellte. Viele der
besorgten Preise fanden nicht den Weg zu den Kindern und so hof-
fen wir nun auf die Ausschüttung bei einer der nächsten Veranstal-
tungen für unsere Jüngsten.

Wir Dörphäuhner würden uns sehr über eine regere Teilnahme
freuen, da der Aufwand für unsere Feiern doch groß ist und die
Verantwortlichen ihre Freizeit für das Gelingen opfern. Um so trau-
riger sind wir dann, wenn das Angebot, welches für die Teilnehmer
immer kostenlos ist, nicht angenommen wird.

Wir wünschen allen Hinrichshägenem einen schönen Sommer, er-
holsame Urlaubstage und verbleiben in der Hoffnung auf zahlreiche
Teilnahme an unseren kommenden Veranstaltungen, die da wären Som-
mertanz am 21.08.2010, Drachenfest und Erntefest am 02.10.2010.

Eure Hinrichshägener Dörphäuhner

Kindertag

In Wackerow gab es gleich zweimal den Kindertag. Am 01. Juni
2010 wurde der neue Spielplatz übergeben und am 04. Juni wur-
de dann so richtig am Flamingberg gefeiert. Die Mitarbeiterinnen
der Kindereinrichtung Wackerow hatten alles liebevoll vorbereitet
und so gab es einiges für die Kinder zu erleben.
Auf dem Foto die Siegerehrung für die Muttis mit den besten Ku-
chen und Torten. 

Gemeinsame Ausbildung mit dem THW

Großen Spaß macht den Kindern und Jugendlichen der Feuerwehr
der Gemeinde Wackerow, die Zusammenarbeit mit dem THW.
Diesmal kamen zwei Kameraden vom THW zur Ausbildung nach
Wackerow und übernahmen die Sicherheit der Kinder. Denn es
ging mit dem Schlauchboot auf den Ryck. Schnell begriffen diese
das gleichmäßige Paddeln bei ablandiger Strömung. Das nächste
Mal geht es dann zum THW. 

mh
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Golfturnier zugunsten der 
Wackerower Kinder- und Jugendfeuerwehr

Am Samstag den
12. Juni 2010
veranstaltete der
Greifswalder
Golfclub ein Tur-
nier zugunsten der
Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr
Wackerow. Ob-
wohl das Wetter

nicht gerade mitspielte, wurde es für alle Beteiligten ein schöner Tag.
Die Kinder der Wackerower Wehr erhielten von der Leitung des Greifswal-
der Golfclubs einen Betrag in Höhe von 560  . Nun können auf Wunsch
der Kinder Poloshirts und Basecups bestellt werden. Es gibt auf vielfältigen
Gebieten eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Golfclub. So können z.
B. die jüngsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr jeden Donnerstag eine
Stunde unter Anleitung eines Trainers das Golf spielen erlernen.

M. Hering

Grundschule �Lütte Nordlichter� Dersekow

Terminübersicht für das 1. Schulhalbjahr 2010/2011

21.08.10 10.00 Uhr Einschulungsfeier
Woche vom 
06. - 10.09.10 1. Elternversammlung
11./12.09.10 Flohmarkt (Org.: Fö.V. Schule Dersekow)
13. - 17.09.10 Projekt: �Gewaltfrei lernen� 

13.09., 19.00 Uhr Elternabend
14. + 16.09., 13.30 Uhr Lehrerfortbildung

21.09.10 18.30 Uhr Wahl des Schulelternrates
19.00 Uhr 1. Schulkonferenz

27. - 29.09.10 Klassenfahrt KI. 3a/3b nach Verchen

Oktober I.Wandertag Kl. 1/2
04. - 06.10.10 Abschluss des Schulgartenjahres
14.10.10 Projekttag zur Vorbereitung des 

Martinsmarktes
15.10.10 10.30 Uhr 2. Herbst-Crosslauf mit Sebastian 

Sylvester
18. - 22.10.10 Herbstferien
12.11.10 ab 17.00 Uhr Martinsmarkt
15.11.10 ab 17.00 Uhr 1. Elternsprechtag / Kl. 1
26.11. + 
29.11.10 bewegliche Ferientage

Dezember Weihnachtsmärchen
06.12.10 gemeinsame Nikolausfeier aller Klassen
Woche vom 
06. - 10.12.10 ab 17.00 Uhr 1. Elternsprechtag
23. - 31.12.10 Weihnachtsferien
11.01.11 Fasching
19.01.11 Zensurenschluss für das 1. Schulhalbjahr
24.01.11 Klassenkonferenzen
04.02.11 Zeugnisausgabe
07. - 18.02.11 Winterferien

Monatlich: 1 x Absprache Schule/Hort 
1x Klassensprecher

Der Terminplan wurde durch den Schulelternrat 
am 14.06.10 bestätigt.

F. Müller K. Lippold
Vors. d. Schulelternrates SchuIIeiterin

Klassenfahrt der 3. Klassen

Am 31. Mai 2010 starteten wir, die Schüler der Klassen 3a und 3b
der Grundschule �Lütte Nordlichter� in Dersekow, gemeinsam mit
unseren Klassenlehrern und 2 Elternvertretern, zu unserer 3-tägi-
gen Klassenfahrt. Das Ziel unserer Reise war das Sankt-Otto-Haus
in Zinnowitz auf Usedom. Vom Bahnhof in Greifswald fuhren wir
etwa 1 Stunde mit dem Zug nach Zinnowitz.
Am ersten Tag haben wir alle die Zimmer belegt und die Betten be-
zogen. Danach sind wir zur Seebrücke gegangen. Am Abend ha-
ben wir einen Malwettbewerb unter dem Motto: �Ein schöner Tag
in Zinnowitz� gestartet. Danach durften wir z. B. Tischtennis spie-
len, die Mädchen konnten sich auch schminken lassen.
Am 1. Juni sind wir vormittags in die große Sporthalle gegangen,
weil es den ganzen Tag lang regnete und stürmisch war. Dort ha-
ben wir einen 8-Minuten-Lauf durchgeführt und konnten anschlie-
ßend 2-Felder-Ball, Federball oder Basketball spielen. Am Nach-
mittag fuhren wir mit dem Zug nach Mölschow, wo wir uns die
Kulturscheune ansehen durften. Dann hat sich jeder eine Arbeit
ausgesucht, die ihn interessierte. Man konnte töpfern, weben, Sei-
dentücher bemalen oder �lzen. Am Abend haben wir uns nach
dem anstrengenden Tag bei Massageübungen erholt.
Am 2. Juni, unserem letzten Tag, durften wir nach dem Aufräumen
der Zimmer den Spielplatz erkunden. Mit dem Zug ging es dann
gegen 11.00 Uhr wieder nach Greifswald, wo uns unsere Eltern
abholen konnten.

von Dennis Unger
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Unser Mittsommerfest

Am 18.06.2010 fand in der Grundschule �Lütte Nordlichter� Der-
sekow unser jährliches Mittsommerfest statt.
Der Chor eröffnete das Programm mit dem Lied: �Eisgekühlte Coca
Cola�. Danach führte die Plattdeutsche Gruppe von Frau Klingbeil
ein plattdeutsches Stück auf. Nach dem Programm wurde der Mai-
baum aufgestellt, den die Kinder der 1. und 2. Klassen geschmückt
hatten. Anschließend startete Frau Schmidt das große Schubkar-
renrennen. Während dessen spielten die Mütter gegen ihre Kinder
Fußball. Das Spiel endete 3:1 gegen die Mütter. Alle konnten sich
dann bei einer Bratwurst, Kuchen, Bowle und vieles mehr stärken.
Es wurden auch wieder T-Shirts mit unserem Logo verkauft. Zum
Schluss überraschten uns der Zauberer Holli und seine Assistentin
Linchen mit einem kleinen Beitrag. Als die Show zu Ende war, hal-
fen viele Eltern und Kinder beim Aufräumen. Ein großes Danke-
schön allen Eltern und den vielen Helfern für dieses gelungene Fest.

Emily Stern & Julia Neumann Kl. 4b

Ausflug zum Kindertag

Mit tiefgrauem Himmel und viel Regen begann am 11.06. unsere
Fahrt nach Stralsund in den Tierpark, wo wir  mit den Kindern des
Hortes Neuenkirchen den Kindertag feierten.
Kaum angekommen lichtete sich der Himmel und ein Tag mit vielen
Spielmöglichkeiten, Bastelangeboten, leckerem Essen und natürlich
vielen Tieren erwartete uns. 
So entstanden aus Wolle echte Traumschafe und im Schminkhäus-
chen verwandelten sich viele unserer Kinder in Außerirdische, Blu-
menkinder oder wilde Tiere. Besonders interessant war für viele die
Schnitzvorführung im alten Bauernhaus.

Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Eltern, die unser Team auch
dieses Mal wieder tatkräftig unterstützten und natürlich an Petrus,
der ein Einsehen mit uns hatte. 
Natürlich hoffen wir alle auch in den Sommerferien auf gutes Wet-
ter, denn dann erwartet die Kinder wieder ein reichhaltiges Pro-
gramm, welches mit passendem Sommerwetter auf jeden Fall noch
schöner ist. 

Frau Reichardt 
Erzieherin der Kita � Krümelkiste�/Hort

LINUS WITTICH KGLINUS WITTICH KG
VVEERRLLAAGG  ++  DDRRUUCCKK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow  · Tel. 03 99 31/5 79-0 · Fax 03 99 31/5 79-30 
e-mail: j.teidge@wittich-sietow.de · www.wittich.de

Ihr persönlicher
Ansprechpartner 
JÖRG TEIDGE

Telefon: 0171/9 71 57 33

WERBUNG 
die ankommt
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Die Kindertagesstätte �Krümelkiste�
feiert ihr Kita-Jubiläum

Man kann es nicht glauben, aber es ist wahr, 
vergangen sind 20 Jahr�, 
als die Kinderkrippe und der Kindergarten zusammen gingen,
um einen neuen gemeinsamen Weg zu beginnen.
Später kam der Hort noch hinzu, 
doch die Fotos waren fort im Nu.
Deshalb rufen wir alle auf:

�Wer hat noch Fotos, wo sind wir drauf?�

Sie können die Bilder in der Kita �Krümelkiste� bis zum 15. August
2010 abgeben, 
denn wir lassen Erinnerungen au�eben.
Darum haltet alle den Terminkalender bereit, 
denn am 18. September 2010 ist es so weit.
Mit Ihrer Unterstützung, guter Laune und Sonnenschein 
wird unser 20-jähriges Jubiläum ein Erlebnis sein.

Die Erzieherinnen der Kindertagesstätte �Krümelkiste�

Musicalaufführung 
in der Neuenkirchener Feuerwehr

Am 28.5.2010 fand unser traditioneller Musicalauftritt der �Schule
am Bodden� in der Feuerwehr in Neuenkirchen statt. Das Stück
wurde von den 6. Klassen einstudiert. Wir alle waren sehr aufge-
regt, weil wir das ganze Schuljahr dafür geprobt haben, um es
dann unserer Schule vorzuführen. Es begann um 10.00 Uhr. Alle
Schüler und Lehrer von Klasse 1 - 5 kamen zu uns in die Feuer-
wehr. Unser Stück ging etwa 90 Minuten und war so etwa gegen
halb zwölf zu Ende. Die Rollen waren wirklich super besetzt, alle
spielten prima, das fand auch das Publikum. Zu unserem Ab-
schlusslied holten wir die Lehrer nach vorn, die das Stück mit uns
eingeübt haben und hoffentlich genau so viel Spaß hatten wie wir.

Zum Schluss, als das Publikum gegangen war, wurde uns gesagt,
dass wir so gut waren, dass wir es noch einmal in der Feuerwehr
für alle, die wollen, aufführen können. So spielten wir auch am
Donnerstagabend vor unseren Eltern, Verwandten und Dorfbewoh-
nern. Auch diese Aufführung war ein voller Erfolg.

Sarah S. Kl. 6a
Schreibende Schüler

Der Kängeru-Wettbewerb an der 
�Schule am Bodden�

Am 18.03.2010 fand der alljährliche Känguru-Wettbewerb an der
Schule am Bodden statt. Die Klassen 3 - 8 nahmen daran teil. Die
Aufgaben waren schon recht knif�ig. Aber wir haben uns gut ge-
schlagen und einige waren so gut, dass sie einen tollen Preis ge-
wonnen haben. Insgesamt konnte man in jeder Klassenstufe 120
Punkte erreichen. 
Die Gewinner sind in der 3. Klasse: 1. Platz Friedrich Stoy, 3. Platz
Anna Gust, 3. Platz Malte Pniok. In der 4. Klasse gewannen: 1.
Platz Aenne Kretschmann und 1. Platz Niels Haack. In der 5. Klas-
se belegte den 2. Platz Lena Kindermann und in der 6. Klasse
Lennart Sbach den 3. Platz. An alle Gewinner des diesjährigen
Känguru- Wettbewerbes herzlichen Glückwunsch! Es hat allen sehr
viel Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes
Jahr wieder dabei seid. 

Vivi Feng und Lena Kindermann, 5b
Schreibende Schüler
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Sonntag, 29. Aug. 
9.30 Uhr Dersekow 

Festgottesdienst zur goldenen und diamantenen
Konfirmation

Samstag, 4. Sept. 
17.00 Uhr Görmin - Familiengottesdienst zum Schulanfang
Sonntag, 12. Sept. 
14.00 Uhr Levenhagen Festgottesdienst zur gold. und diamant.

Konfirmation
Sonntag, 26. Sept. 
14.00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung von Pastorin Ruth

Puchert

Kindernachmittage in Dersekow 

�nden einmal monatlich samstags jeweils von 14.30 - 16.30 Uhr
statt. Sie enden mit dem Familiengottesdienst am 11. Juli in Alt -
Jargenow und beginnen wieder nach den Sommerferien am 11.
September.

Liebe Gemeindeglieder!
In besonderer Weise möchte ich Sie einladen zu dem Gottesdienst
am Sonntag,den 26. September um 14.00 Uhr in der Dersekower
Kirche, in dem ich als Pastorin der Kirchengemeinden Dersekow-
Levenhagen und Görmin verabschiedet werde. Ich würde mich
freuen, wenn Sie in diesem Gottesdienst dabei wären.
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für einen schönen
Sommer

Ihre Pastorin Ruth Puchert

Kirchenchor

Chorproben in Dersekow montags: 19.30 Uhr - 21.00 Uhr
Es wird dringend Verstärkung gesucht! Wer hat Lust, mitzusingen?
Bitte beim Chorleiter, Herrn Bartolomäus melden - Tel. 03834/502591.

Adresse:
Evangelisches Pfarramt Dersekow
E.-Thälmann -Str.12
17498 Dersekow
Ruth Puchert , Pastorin
Tel.: 03834/5650
Fax: 03834/886273
E-Mail:dersekow@kirchenkreis-greifswald.de

Alle Termine und Veranstaltungen �nden Sie auch auf der Inter-
netseite der Kirchengemeinde unter
www.kirchengemeinde-dersekow.de

Mitteilungen der
Kirchengemeinde Gristow-Neuenkirchen

Gottesdienste in unserer Gemeinde

Sonntag, 18. Juli, 
10.00 Uhr, Gristow, Gottesdienst mit Pfr. Dr. Gummelt
Sonntag, 25. Juli, 
10.00 Uhr, Neuenkirchen, Abendmahlsgottesdienst mit Pfr.

Springborn
Sonntag, 1. August, 
10.00 Uhr, Gristow, Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Dr. Gummelt
Sonntag, 8. August, 
10.00 Uhr, Neuenkirchen, Gottesdienst mit Pfr. Dr. Gummelt

Musicalaufführung im Theater Vorpommern 
in Greifswald

Am 5.6.10 fand unser alljährlicher Musicalauftritt erstmals auch im
Theater Vorpommern in Greifswald im Rahmen der Jugendtheater-
tage statt. Die 6. Klassen studierten das Stück �Löwenherz - Leonar-
do und das magische Amulett� ein. Wir hofften, dass alles so gut
laufen würde, wie die zwei Aufführungen in der Feuerwehr. Trotz-
dem waren wir besonders aufgeregt. Wir führten das Rock-Mysti-
cal vor Eltern sowie allen Zuschauern, die es gerne sehen wollten,
auf. Es begann um 16.30 Uhr und endete etwa um 18.00 Uhr. Un-
sere Schüler haben ihre Rollen super gespielt und gesungen. Zum
Schluss holten wir unsere Lehrer, die auch viel Spaß daran hatten,
das Stück mit uns einzustudieren und aufzuführen, auf die Bühne.
Es gab viel Beifall. Am nächsten Tag war die Preisverleihung und
alle bekamen einen Preis. Das Musicalprojekt hat uns allen viel
Spaß gemacht. Vielen Dank nochmals an Herrn Schulze und Frau
Burghardt. (Frau Busse)

Sarah S. Kl. 6a
Schreibende Schüler 

Kirchliche Nachrichten der Kirchengemeinden
Dersekow -Levenhagen und Görmin

Gottesdienste

Sonntag, 25. Juli 
9.30 Uhr Dersekow
Sonntag, 1. Aug. 
9.30 Uhr Görmin mit Pf.K.R.Kring, Greifswald
Samstag, 14. Aug 
18.00 Uhr Abendgottesdienst Dersekow
Sonntag ,15.Aug. 
9.30 Uhr Görmin

Einladung zum Sommerfest

am Donnerstag, den 29. Juli 2010 um 15.00 Uhr im Feuer-
wehrhaus 
sind alle Seniorinnen und Senioren 
der Gemeinde Weitenhagen herzlich eingeladen.
Der Unkostenbeitrag beträgt pro Teilnehmer 10,00 Euro.
Bei Kaffee und Kuchen, einem kleinen Unterhaltungspro-
gramm werden wir ein paar Stunden verbringen. Zum
Abend bereitet Herr Krohn die Grillspezialitäten zu. Ebenso
freuen wir uns über die angerichteten Salate, die von den
Teilnehmern mitgebracht werden.

Die Teilnahme ist bis zum 26. Juli 2010
bei Frau Haker, Telefon-Nr. 507078 zu melden.

Der Seniorenrat Weitenhagen
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Gemeindekaffee in Gristow
Für Mittwoch, den 14. Juli wird um 14.30 Uhr herzlich in den Gemein-
deraum in der Alten Schule in Gristow zum Gemeindekaffee eingeladen.

Konzert in der Kirche zu Gristow
Am Donnerstag, dem 22. Juli um 19.30 Uhr beginnt ein Konzert in
der Gristower Kirche. Es spielt an der Buchholz-Orgel Christian
Frommelt und Christoph Thiede, Trompete.

Konzert in der Kapelle zu Jarmshagen
Eingeladen wird zu Samstag, dem 31. Juli, um 17.00 Uhr in die
Kapelle zu Jarmshagen. Es musizieren Wolfgang Schimke, Violine
und Georg Bartolomäus, Gitarre.

Proben der Musikkreise der Gemeinde

Im Sommer machen unsere Chöre und Musikkreise Ferien. Ende Au-
gust/Anfang September beginnen die Proben wieder wie gewohnt.

Gemeindekreise in Neuenkirchen

Die Gemeindekreise machen im Monat Juli Ferien. Nächste Treffen
sind erst wieder Ende August.

Adressen:
Pfarrer Dr. V. Gummelt, 
Ev. Pfarramt Gristow-Neuenkirchen
Amtszimmer in Neuenkirchen: Alwine-Wuthenow-Ring 12, 17498
Neuenkirchen, Tel. 03834/799196
E-Mail: neuenkirchen@kirchenkreis-greifswald.de
Sprechzeiten: dienstags 17 bis 18 Uhr im Amtszimmer Neuenkirchen
donnerstags 17 bis 18 Uhr im Amtszimmer im Pfarrhaus in Gristow
Außerhalb dieser Zeiten sind Gespräche jederzeit nach telephoni-
scher Absprache möglich. 

Mitteilungen der 
Evangelischen Kirchengemeinde Weitenhagen

Gottesdienste Juli - August 2010
18.07.
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Predigt: St. Thomanek
25.07.
09.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee

Predigt: W. Breithaupt
01.08.
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Predigt: W. Breithaupt
08.08.
09.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee

Predigt: St. Thomanek
15.08.
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Predigt: St. Thomanek
22.08.
09.30 Uhr Taufgottesdienst, anschließend Kirchenkaffee

Predigt: W. Breithaupt
29.08.
10.00 Uhr Festgottesdienst auf dem Sportplatz

Predigt: Bischof Dr. H.-J. Abromeit
Thema: �Spurensuche� - 730 Jahre Weitenhagen
Segnung der Schulanfänger

Für die Kinder unserer Gemeinde bieten wir einen Kindergottes-
dienst an, der nach dem gemeinsamen Beginn mit dem Hauptgot-
tesdienst in den Räumen der Kinderkirche statt�ndet.

Angebote unserer Gemeinde

Gebetszeiten in der Kirche
Herzliche Einladung an Jeden, der in der Mitte des Tages oder am
Abend innehalten möchte. Gemeinsam beten wir in der Tradition
der Stundengebete.
Jeder Tag hat sein eigenes Thema, auf das sich die vorgegebenen
Gebete beziehen. Die Gebete werden im Wechsel gelesen.
WO? Kirche
WANN? Dienstag - Freitag 12.00 Uhr

Minitreff 
Eingeladen sind Mütter und Väter mit Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren.
Wir singen gemeinsam, hören Geschichten aus der Bibel, feiern
miteinander, basteln und haben auch Zeit für gemeinsame Gesprä-
che bei Kaffee und Gebäck.
WO? Pfarrhaus - Kinderkirche
WANN? montags von 15.30 - 17.00 Uhr 
Termin: Sommerpause
Ansprech-
partner: Frau Uecker - Tel. 512871

Mädchentreff 
Sommerpause

Hauskreise
Er ist eine gute Möglichkeit den Glauben zu stärken und Beziehun-
gen innerhalb der Woche zu p�egen.
WO? Haus der Hoffnung in Greifswald: Burgstraße 30
WANN? montags um 19.30 Uhr mit Ehepaar Böhm - Tel.

510548
WO? Haus der Stille in Weitenhagen: Hauptstraße 94 im

Pfarrhaus
Wann? donnerstags um 19.30 Uhr mit Ehepaar Thomanek -

Tel. 0179/1339341

Die Kirchgemeinde Weitenhagen lädt am 
22.07. von 20.00 - 20.20 Uhr 
zur Meditation
mit Musik und Texten
in die Jacobi-Kirche ein.
Mit dabei sein werden Pfr. W. Breithaupt und Pfr. M. Mahlburg.

Das besondere Angebot zum Jahr der Stille im Haus der Stille

24.07. - 01.08.
Eine Ferienwoche mit der Bibel
Was haben Zeiten der Stille und Gottesbegegnung im Leben von
biblischen Persönlichkeiten bewirken können?
An jedem Morgen gibt es dazu einen biblischen Impuls verbunden
mit Fragen und Anregungen für die eigene Lebensgestaltung.
Der weitere Tag ist offen für die individuelle Feriengestaltung - eine
Fahrt auf die Insel Usedom oder Rügen. Wandern im nahe gelege-
nen Wald, kulturelle Möglichkeiten der Region entdecken �
Verschiedene Abendangebote runden die Ferientage ab.

Begleitung: 
Elke und Wolfgang Breithaupt, Weitenhagen
Maria Kaißling, Greifswald und Team

Übernachtung/Verp�egung: 320  
Kursgebühr: 80  
Kinder unter 3 Jahre frei; bis 16 Jahre 50 % Nachlass
Kinderbetreuung während der biblischen Impulse möglich.

Anmeldeschluss: 14.07.2010
Teilnehmerzahl begrenzt
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Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält

eine Beilage von

SCAN Möbel
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Sprechzeiten
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder persönliche Anliegen haben,
können sie einen der verantwortlichen Mitarbeiter gerne anspre-
chen. Sie erreichen uns 
mittwochs von 09.30 - 12.00 Uhr im Büro des Hauses der Stille
unter Telefon 80330.

Mitarbeiter unserer Kirchgemeinde:
W. Breithaupt (Pastor) und E. Breithaupt (Kantorin)

Jagdgenossenschaft Dersekow 

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Dersekow macht alle Hunde-
besitzer darauf au�nerksam, dass das Freilaufenlassen von Hunden
im Wald untersagt ist.
Das Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern sagt im § 29/2:
�Das Halten und Hüten von Haustieren im Wald sowie die Mitnah-
me von gezähmten Wildtieren und Haustieren mit Ausnahme an-
geleinter Hunde sind unzulässig.
Ausgenommen davon sind Dienst- und Jagdgebrauchshunde in
Ausübung ihrer Aufgaben.�
Während der Brut- und Setzzeiten von 1. April bis 15. Juli besteht
in Mecklenburg-Vorpommern ein genereller Leinenzwang für Hun-
de, auch im Feld und Flur.
An unsere Pferdesportler in der Gemeinde möchten wir appellie-
ren, die Waldwege nicht als Reitwege zu nutzen.
Das Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern sagt im § 28/6
dazu (Auszug):
�Das Reiten und Kutschfahren im Wald ist nur auf besonders zur
Verfügung gestellten und gekennzeichneten Wegen und Plätzen
gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr.�
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Dersekow bittet alle Hundebe-
sitzer und Pferdesportler, sich nach diesen Vorschriften zu richten.
Zuwiderhandlungen können laut Waldgesetz M-V § 51/5 mit einer
Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

28. Mai 2010

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Dersekow

Ausflug der OG der Volkssolidarität nach Waren

Am 26.06.2010 fuhr der Bus pünktlich um 7.30 Uhr von Weiten-
hagen mit uns in Richtung Waren an der Müritz.
In Waren angekommen nahmen wir an einer interessanten, lehrrei-
chen Stadtführung teil. Wir erfuhren viel aus der Geschichte der
Stadt und besichtigten historische Gebäude.
Um 12.30 Uhr waren für uns Plätze in der Gaststätte �Windfang� reserviert. 
Mit Blick auf die Müritz ließen wir uns das Mittagessen schmecken.
Unsere Schifffahrt von der Steinmole mit der �Stadt Röbel� verzögerte
sich um 10 Minuten, sodass wir das Oberdeck erst um 14.45 Uhr bele-
gen konnten. Aber das Wetter meinte es gut mit uns und somit wurde die
Fahrt auf der Müritz vorbei an Klink nach Röbel für alle ein Erlebnis.
Unser Bus stand in Röbel pünktlich zur Weiterfahrt bereit. An die-
ser Stelle möchten wir uns bei dem Busfahrer Herrn Franz von den
Verkehrsbetrieben Greifswald-Land bedanken, dass er uns sicher
und umsichtig nach Waren und wieder nach Hause brachte.
Für alle war es wieder einmal ein schöner Tag.

Bodo Baranowski
OG-Vorsitzender

Festveranstaltung zum 
65. Geburtstag der Volkssolidarität

Am 09.10.2010 �ndet zum 65. Jahrestag der Volkssolidarität eine
Festveranstaltung mit vielen bekannten Künstlern, wie zum Beispiel
Frank Schöbel, in der Stadthalle in Torgelow statt. Beginn 14.00
Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr.
Der Bus fährt von Weitenhagen, Buswendeschleife und den nach-
folgenden Haltestellen in Helmshagen und Grubenhagen ab.
Die genauen Abfahrtzeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Der Unkostenbeitrag beträgt 25,00 Uhr   pro Person und wird im
Bus gezahlt.
Ein Kaffeegedeck und gute Laune sind mitzubringen. 
Meldungen bitte bis zum 30.07.2010
bei Herrn Baranowski, Tel. 03834/514430

i. A. B. Volkmer
Stellv. des OG-Vorsitzenden
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4. Bericht Juni 2010 

Treffpunkt des
LANDFRAUEN Kreisverein Lubmin e. V.,
Ortsverein Neuenkirchen

Heute (10.06.2009/11.06.2010) war es endlich wieder so weit,
die Landfrauen aus Neuenkirchen gehen auf große Fahrt - nach
Berlin und dürfen sich den Bundestag ansehen. Wie immer unter
der bewährten Reiseleitung der Familie Mattausch.
Die deutsche Hauptstadt ist immer eine Reise wert und so machten
sich die Landfrauen des Ortsvereines Neuenkirchen zusammen mit
ihren Männern auf nach Berlin, um dem Bundestag und natürlich
der Stadt einen Besuch abzustatten.
Zwei interessante Tage liegen hinter uns, denn es galt, ein schönes
aber anstrengendes Programm zu bewältigen. Einige von uns wa-
ren viele Jahre nicht mehr in Berlin gewesen.
Gestartet wurde bereits um 5.00 Uhr, denn der erste Termin, unsere
Verabredung mit dem Abgeordneten Herrn Mathias Lietz im Bun-
destag war bereits um 10.00 Uhr angesetzt und den wollten wir
doch auch einhalten.
Zuerst ging es durch den Besucher-Terminal. Danach vermittelte uns
Herr Matthias Lietz in einem der Nebengebäude interessante Ein-
blicke in das mehr als umfangreiche und vielseitige Arbeitspensum
eines Bundestagsabgeordneten, das sich überwiegend in der Ar-
beit in den unterschiedlichsten Ausschüssen abspielt und nur zu ei-
nem bestimmten Prozentsatz in der Teilnahme an den Plenarsitzun-
gen. Natürlich hatten wir einige Fragen an ihn, die er uns
sachkundig beantwortete. Nach diesem einstündigen Gespräch
ging es dann direkt in den Bundestag, wo wir auch einen kurzen
Blick auf eine aktuelle Sitzung werfen konnten, ehe wir dann die
gläserne Kuppel des Reichstagsgebäudes erklommen und von da
das eindrucksvolle Berliner Panorama genossen. Die Hitze, die dort
oben durch die Sonne erzeugt wird, ließ uns aber doch schnell
wieder �iehen, denn draußen war es bei Weitem nicht so unange-
nehm heiß. Mit unserem Bus starteten wir zu einer mehrstündigen
Stadtrundfahrt, die die historischen Gebäude im Osten und den
uns in weiten Teilen unbekannten Westen der Stadt erschloss. Vom
Tiergarten über den Kuhdamm ging es hinaus zu den Villen am
Wannsee und wieder zurück und am Ende standen wir vor den
Wolkenkratzern am Potsdamer Platz und genossen bei einer Tasse
Kaffee oder einem Eis das Panorama und die weltstädtische Atmo-
sphäre des Sonycenters. Begleitet wurden wir bei dieser Tour von
einer versierten Stadtführerin, mit dem sprichwörtlichen Berliner
Witz. Quartier für die Nacht hatten wir am Rande von Berlin bezo-
gen in Falkensee. Von hier aus ging es dann am nächsten Tag per
Schiff über den Wannsee auf Schlössertour bis nach Potsdam und
zurück. Auch hier hatten wir mit dem Wetter ausgesprochenes
Glück, Sonne satt.
Auf dem Heimweg machten wir noch eine kurze Rast im Alten Ka-
sino Hotel am See in Neuruppin, stärkten uns mit Kaffee und Ku-
chen, ehe es durch die Mecklenburgische Seenplatte über Rheins-
berg, Wesenberg, Neustrelitz, Neubrandenburg zurück ging
vorbei an wogenden Korn- und Rapsfeldern, an Seen, renaturierten
ehemals trockengelegten Flächen, vorbei an Wiesen und Wäldern
und über allem lag herrlicher Sonnenschein. Nur in der Ferne ahnte
man, dass es gerade an diesem Tage auch anders hätte sein können.
Als wir wieder in Greifswald ankamen, war aber auch hier alles vor-
bei und so klang auch hier die Reise mit Sonnenschein aus.
Die Reise war wie immer hervorragend organisiert und vorbereitet.
Wir danken dem Ehepaar Mattausch für diese schöne Fahrt. 

A. Westphal

Am 24.06.2010 war dann Kunst of-
fen in Leist angesagt. Ein Grillnach-
mittag der besonderen Art. Die Fa-
milie Schütz hatte die Landfrauen
eingeladen und es war wirklich ein be-
sonderes Erlebnis. Wir kamen auf dem
Grundstück aus dem Staunen nicht mehr
raus. Peter Schütz kommt an keinem Stein
vorbei. Steine in Hülle und Fülle, von ver-
schiedenster Form und Beschaffenheit. Er
zauberte aus den Steinen Vasen, Vogel-
tränken und sogar Häuser. Ein Besuch in
der Steinwerkstatt in Leist lohnt sich im-

mer. Wir danken der Familie Schütz für den zauberhaften Nachmittag.

Veranstaltungen im Landesverband

26.06.2010 Neubrandenburg Delegiertenversammlung und 
Wahl im LFV

Auf der Delegiertenversammlung in Neubrandenburg wurde der
neue Landes-Vorstand gewählt.

Wahlergebnis:
Frau A. Peters Kreislandfrauenverein Malchin e. V. neue

Vorsitzende (Mitte)
Frau F. Ohls Kreislandfrauenverein Uecker-Randow e. V.

1. Stellvertreterin (2. v. r.)
Frau U. Legde Kreislandfrauenverein Meckl.-Strelitz e. V.

2. Stellvertreterin (1. v. l.)
Frau H. Becker Kreislandfrauenverband Bad Doberan e. V.

(2. v. I.)
Frau U. Eggers Kreislandfrauenverbände Bad Doberan 

und Nordwestmecklenburg e. V. (1. v. r.)
Frau B. Kraus Kreislandfrauenverband Ludwigslust e. V. 

(3. v. r.)
Frau E. Krille LANDFRAUEN Kreisverein Lubmin e. V. 

(3. v. l.)

Rechnungsprüferinnen des Landesverbandes
Frau 
Ch. Cummerow Kreislandfrauenverein Malchin e. V.
Frau A. Kuhz Kreislandfrauenverband Bad Doberan e. V.
Frau U. Kobi Landfrauen Kreisverein Lubmin Ortsverein Neu-

enkirchen
Veranstaltungstermine:
17. + 18.07.2010 Fischerfest

Sommerpause

Allen Geburtstagskindern der Monate Juni, Juli und August 2010
gratulieren wir hiermit recht herzlich und wünschen viel Freude an
ihrem Ehrentag.

Ursula Kobi
















